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EINE MUSTERWAFFE AUS DEM ZÜRCHER

ZEUGHAUS KEHRT ZURÜCK

I Säbel für die unberittene
Mannschaft, eidg. Ord. 1817.

Musterwaffe.
Länge 58,5 cm.

LM 96508.

9| Säbel für die unberittene

annschaft, Stempel des Zürcher
eughauses und Waffennummer

auf dem Griffbügel.

I Säbel für die unberittene

annschaft, Musterstempel der

Weizerischen Eidgenossenschaft
auf der Klinge.

Auf den ersten Blick scheint es sich bei dem vorliegenden Stück um ein unspektakuläres

Exemplar jener Seitenwehren zu handeln, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von

den unberittenen Truppen der Schweizer Kantone getragen wurden und im alten Zürcher

Zeughausbestand bereits mehrfach vorhanden sind |8|. Die auf Gefäss und Klinge
angebrachten Marken und Stempel lassen aber erkennen, dass wir es hier mit einem

Säbelmodell von spezieller Bedeutung und entsprechendem Seltenheitswert zu tun haben.

Der 1817 von den Kantonen eingeführte Säbel entspricht dem gemeinhin als «Briquet»

bezeichneten französischen Infanteriesäbel, Modell An IX und An XI. Er setzt sich zusammen

aus einem in einem Stück gegossenen Messinggefäss mit gerilltem Griff und

einfachem, in die Parierstange mündendem Griffbügel und einer einschneidigen Rückenklinge

ohne Hohlkehlen oder Rinnen. Der Griffbügel unserer neu angekauften Griffwaffe trägt
den Stempel des Zürcher Zeughauses und eine Waffennummer \g\; auf der Klingenwurzel

ist zudem ein Wappenstempel mit Schweizer Kreuz und eingeschriebenen Initialen «S. E.»

Schweizerische Eidgenossenschaft) angebracht |io|. Bei Letzterem handelt es sich um
den 1817 kreierten Musterstempel, mit dem die offiziellen Modellwaffen der eidgenössischen

Ordonnanz bezeichnet wurden. Diese Musterwaffen wurden an die einzelnen für die

Bewaffnung ihrer Truppen zuständigen Kantone verteilt in der Absicht, gesamtschweizerisch

eine Vereinheitlichung bei der Ausrüstung der Bundes-Armee zu erreichen, so wie es

| 67 des allgemeinen Militärreglements für die Schweizerische Eidgenossenschaft von 1817

vorsah. Mit dem Erwerb dieses Säbels kehrt somit die seinerzeit dem Kanton Zürich

abgegebene Musterwaffe an ihren ursprünglichen Standort zurück.
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